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Gesondertes Netzentgelte gemäß § 20 Abs. 2 GasNEV für die Nutzung des 

Gasversorgungsnetzes 
gültig ab 01.01.2009 

 
 
Auf Grundlage des § 20 Abs. 2 GasNEV wurde durch die Stadtwerke Leipzig Netz GmbH zur 
Vermeidung eines Direktleitungsbaus ein gesondertes Netzentgelt auf Grundlage der konkret 
erbrachten gaswirtschaftlichen Leistung berechnet und angewandt. 
Das Sonderentgelt wurde der Regulierungsbehörde nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GasNEV 
unverzüglich mitgeteilt.  
 
 
 

Zählpunkt gesondertes Netzentgelt 
DE7001930435600000000000000236401 67.804,81 €/Jahr (netto) 

 
 

Das Entgelt versteht sich zuzüglich Messung, Messstellenbetrieb, Abrechnung und 
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Leipzig Netz GmbH. Diese Preise sind veröffentlicht unter 
www.swl-netz.de. 
 
Des Weiteren versteht sich das Entgelt zuzüglich der Kosten für das vorgelagerte Netz der 
ONTRAS- VNG Gastransport GmbH, Ausspeisezone „SW Leipzig Zone“. 
Diese sind dem Preisblatt der ONTRAS- VNG Gastransport GmbH zu entnehmen, 
veröffentlicht unter www.ontras.com. 
 
Der aufgeführte Nettopreis enthält keine Umsatzsteuer. Hinzu kommt der jeweils geltende 
gesetzliche Steuersatz (z. Z. 19%). 

 
 
 


